Johannes Kepler Universität Linz

Zentrale Dienste / Studienadministration

Prüfungs- und Anerkennungsservice
!! Es werden ausschließlich elektronisch ausgefüllte Formulare akzeptiert !!

Antrag auf Anerkennung 

nach  Beendigung des Auslandsaufenthaltes
1. Allgemeine Daten/Antrag
	Familienname, Vorname(n)

     
	Studienkennzahl

     
	Matrikel-Nr.

     

	Email-Adresse

     
	Telefon

     
	Austauschprogramm
 FORMCHECKBOX 
 Erasmus
 FORMCHECKBOX 
 Joint Study
 FORMCHECKBOX 
      














	Dauer des Auslandsaufenthaltes:

von       bis      
	Gastinstitution und Land 

     


Ich beantrage gemäß § 78 UG 2002 die Anerkennung gemäß nachfolgender Aufstellung.
_______________________
______________________

Datum
Unterschrift des/der Studierenden

2. Absolviertes Studienprogramm 

	Bezeichnung der ausländischen Programmteile
	Aus-maß

	Anerkennung für Lehrveranstaltung/ Prüfung gemäß österr. Studienplan:
	SSt.
	ECTS Credits
	Note

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	

	     
	     
	     
	     
	     
	


3. Feststellungsbescheid des für Anerkennungsfragen zuständigen Organs

(entfällt, wenn der Auslandsaufenthalt ausschließlich den Arbeiten an einer Diplomarbeit bzw. Dissertation dient)
ausstellende Institution: Johannes Kepler Universität Linz

Adresse: 
Altenberger Strasse 69



4040 Linz

zuständiger Organwalter für die Feststellung der Gleichwertigkeit von Prüfungen: Der Fachbereichspräses bzw. der Vizerektor für Lehre

BESCHEID

über die Anerkennung von Prüfungen
Die Anerkennung der vom (von der) oben angeführten Antragsteller (Antragstellerin) an der Gast-institution erbrachten Studienleistungen gemäß oben angeführter Aufstellung (Pkt. 2) wird gemäß 

§ 78 Abs 1 UG 2002 (BGBl. I Nr. 120/2002) im Ausmaß von .............. Semesterwochenstunden bzw. von .............. ECTS-Credits (nicht Zutreffendes streichen) ausgesprochen.

Begründung

Dem Antrag wird vollinhaltlich stattgegeben, daher war spruchgemäß zu entscheiden (§ 58 Abs 2 AVG).
RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Berufung an den Senat zulässig. Die Berufung ist innerhalb von zwei Wochen nach der Zustellung dieses Bescheides schriftlich oder per Fax bei dem für Anerkennungsfragen zuständigen Organ einzubringen. Die Berufung muss den Bescheid bezeichnen, gegen den sie sich richtet, und hat einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten.

____________
_________________________
__________________________

Datum
Name des Organwalters/der Organwalterin
Unterschrift des Organwalters/



                    der Organwalterin, Stampiglie
nur bei Bedarf auszufüllen und auszudrucken:

4. Bestätigung des Betreuers der Bachelorarbeit/Masterarbeit/Diplomarbeit/Dissertation 
Ich bestätige, dass Herr/Frau       
im Rahmen des Auslandsaufenthaltes erfolgreich an der Bachelorarbeit / Masterarbeit / Diplomarbeit / Dissertation gearbeitet hat.

____________
_________________________
_________________________

Datum
Name des Betreuers /der Betreuerin
Unterschrift des Betreuers/der Betreuerin



Stempel

� ECTS Credits und Semesterstunden können alternativ angegeben werden.


� Ausmaß heißt z. B. Semesterstunden (SSt) oder ECTS Credits 





2
2
1

